
Antrag Ladekarte GWG
für Ladestationen

Laufzeit: 
Der Vertrag beginnt ab Freischaltung der Ladekarte und hat eine
Vertragslaufzeit von 3 Monaten. Der Vertrag verlängert sich jeweils
um weitere 3 Monate, sofern der Vertrag nicht vor Ablauf der Vertrags-
laufzeit gekündigt wird.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ladekarte zum Zeitpunkt der Vertragsbeen-
digung an die GWG zurückzuugeben.

Preis:
Der Arbeitspreis in Ct/kWh und der Grundpreis in EUR/Monat (siehe 
Anlage Preisblatt) setzen sich aus festen und veränderlichen 
Preisbestandteilen zusammen. Die festen Preisbestandteile garantieren 
wir Ihnen während der Erstlaufzeit. 

Feste Preisbestandteile sind: 
(a) Energiekosten (insbesondere Beschaffung)  
(b) Netzentgelte des jeweiligen Netzbetreibers, inklusive der 

Entgelte für Messstellenbetrieb, Messdienstleistung und Abrechnung

(c) Belastungen durch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag),

(d) Belastungen durch den §19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung  (§ 19-
Umlage)

(e) Belastungen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage), 
(f) Belastungen durch den § 17e EnWG (Offshore-Netzumlage) 
(g) Belastungen durch den § 18 AbLaV (Umlage für abschaltbare Lasten) 
(h) Konzessionsabgabe 

Veränderliche Preisbestandteile sind:
(i) Stromsteuer,
(j) Umsatzsteuer und
(k) ggf. während der Vertragslaufzeit neu entstehende Steuern, Abgaben

und staatl. initiierte Umlagen mit Einfluss auf den Strompreis.

Die Konzessionsabgabe, die Stromsteuer und die Umsatzsteuer werden in der 
jeweils geltenden, der KWK-Aufschlag, die §19-Umlage, die EEG-Umlage, die 
Offshore-Netzumlage sowie die Umlage für abschaltbare Lasten werden in 
der jeweils veröffentlichten Höhe berechnet. Änderungen werden dem 
Kunden unverzüglich mitgeteilt und sind unter der Internetadresse 
www.gwg-gundelfingen.de einsehbar und im Kundenzentrum erhältlich. 
Nähere Informationen zu den unter (c) bis (g) genannten Preisbestandteilen 
sind auf der Informationsseite der deutschen Übertragungsnetzbetreiber 
(www.netztransparenz.de) ersichtlich. Bei Inkrafttreten weiterer oder Wegfall 
bestehender Steuern, Abgaben oder staatlich veranlasster Umlagen sowie 
Aufschläge mit Einfluss auf den Strompreis kommen diese als neue 
Preisbestandteile hinzu bzw. entfallen entsprechend der tatsächlich 
eingetretenen Be- oder Entlastung, sofern die Weitergabe an den End-
kunden zulässig ist. Änderungen der Höhe der unter (c) bis (k) genannten 
veränderlichen Preisbestandteile oder das Hinzukommen bzw. der Wegfall 
der im vorherigen Absatz genannten Preisbestandteile oder die Änderung 
dieser berechtigen nicht zur Kündigung.   

Nach Ablauf der Erstlaufzeit gilt – sofern keine Preisanpassung vorgenommen 
und mitgeteilt wird – die Preisstellung dieses Vertrags weiter. Im Fall einer 
Preisänderung nach der Erstlaufzeit steht dem Kunden das Recht zu, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich auf das 
Datum des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. 

Abrechnung: 
Die Abrechnung des Verbrauchs findet vierteljährlich statt. Die Kosten der  
Abrechnung sind im Grundpreis enthalten.

Antrag auf Nutzung der GWG 
Ladekarte für die Ladestationen

Auftraggeber/Kunde

Kundennummer

  Frau       Herr       Firma

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Angaben zum Elektrofahrzeug

Hersteller 

Modell 

Umweltstrom-Kunde
Ich bin Umweltstrom-Kunde der

  Gemeindewerke Gundelfingen GmbH

Anlagen: Preisblatt | Allgemeine Vertragsbedingungen | Datenschutzerklärung

Gemeindewerke Gundelfingen GmbH Alte Bundesstraße 35, 79194 Gundelfingen
Telefon 0761 59 11-505, Telefax 0761 59 11-599 www.gwg-gundelfingen.de 
Handelsregister: Amtsgericht Freiburg HRB 6734, Geschäftsführer: Markus Heger
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Bürgermeister Raphael Walz

Kennzeichen 

Max. Ladeleistung 



Gemeindewerke Gundelfingen GmbH
Kundenservice
Alte Bundesstraße 35
79194 Gundelfingen

Gewünschter Vertragsbeginn

Nächstmöglicher Termin

Datum der Kartenfreischaltung        

Bitte beachten Sie zum Lieferbeginn Ziffer 2 der anliegenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen über die Nutzung von Ladestationen. 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige Gemeindewerke Gundelfingen GmbH Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die von Gemeindewerke Gundelfingen GmbH auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Kontoinhaber (Vor- und Nachname) 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Kreditinstitut 

IBAN  

BIC 

Datum, Unterschrift 

Erklärung des Kunden:
Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der angegebenen Daten und den 
Erhalt der Ladekarte. Der Kunde teilt den Gemeindewerke Gundelfingen 
GmbH unverzüglich Änderungen seiner Anschrift mit. Der Kunde 
bestätigt, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für den 
Antrag einer Ladekarte (siehe Anhang) gelesen hat und sich damit 
einverstanden erklärt.

Bitte zurücksenden an:

Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Gemeindewerke 
Gundelfingen GmbH, Alte Bundesstraße 35, 79194 Gundelfingen, Tel.: 0761 
59 11-505, Telefax: 0761 59 11-599, kundenservice@gundelfingen.de,  
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Musterwiderrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-
widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 
Website www.gwg-gundelfingen.de elektronisch ausfüllen und übermit-
teln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen 
unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines 
solchen Widerrufs übermitteln. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung  
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist  
absenden.  

Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnah-
me der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertra-
ges bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir das-
selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Ge-
samtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Datum Unterschrift 

Gemeindewerke Gundelfingen GmbH Alte Bundesstraße 35, 79194 Gundelfingen
Telefon 0761 59 11-505, Telefax 0761 59 11-599 www.gwg-gundelfingen.de  
Handelsregister: Amtsgericht Freiburg HRB 6734, Geschäftsführer: Markus Heger 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Bürgermeister Raphael Walz
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